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Um die Insel Rügen, als Tourismusschwerpunktraum in Meck-
lenburg-Vorpommern, für den überregionalen Luftverkehr at-
traktiver zu gestalten, plant der Landkreis Rügen die Erweite-
rung des Verkehrslandeplatzes Rügen. 
Gegenwärtig lässt der infrastrukturelle Zustand des Verkehrs-
landeplatzes nur einen eingeschränkten gewerblichen Luft-
verkehr zu. Mit der in deutsches Recht übernommenen euro-
päische Flugbetriebs-Vorschrift wurden die Vorgaben für den 
gewerblichen Luftverkehr noch verstärkt. Für den Flugplatz 
Rügen bedeutet das, dass für Start- und Landevorgänge ent-
sprechend der Richtlinie eine Verlängerung der Piste erfor-
derlich wird. 
Die Umweltverträglichkeitsstudie beinhaltet Angaben über den 
derzeitigen Zustand der Umweltschutzgüter im Sinne des 
UVPG's und die zu erwartenden Auswirkungen sowie mögliche 

Wechsel- und Folgewirkungen. Weiterhin werden Maßnahmen
zur Vermeidung bzw. Verminderung von Beeinträchtigungen
geprüft sowie Empfehlungen für Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen ausgesprochen. 
Eine besondere Bedeutung im Verfahren zur geplanten Erwei-
terung des Flugplatzes übernimmt die mit der Flora-Fauna-
Habitat (FFH)-Richtlinie verbundene FFH-Verträglichkeits-
vorprüfung. Da der Verkehrslandeplatz Rügen in relativ gerin-
ger Entfernung (ca. 3 km) zum FFH-Gebiet "Teil des NLP Vor-
pommersche Boddenlandschaft (Kubitzer Bodden)" und zum
EU-Vogelschutzgebiet "Vorpommersche Boddenlandschaft"
liegt, war zu prüfen, ob ausgehend vom Vorhaben erhebliche
Beeinträchtigungen der beiden internationalen Schutzgebiete
zu erwarten sind. 

 
 

 


